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1. Sozialversicherungspflicht von Vorstandsmitgliedern 

Ein bezahlter Vorstand ist praktisch immer sozialversicherungspflichtig. Das Landes-
sozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg stellt die Rechtslage in einem aktuellen Urteil 
detailliert dar (23.02.2023, L 4 BA 24/20). 

Das LSG stellt zunächst klar, dass es für Organmitglieder von Körperschaften des privaten 
Rechts – hier dem Vereinsvorstand – keine Besonderheiten bei der sozialversicherungs–
rechtlichen Bewertung gibt. 

Es kommt wie bei anderen Beschäftigungsverhältnissen darauf an, ob die Tätigkeit wei-
sungsgebunden ausgeübt wird und/oder der Vorstand in die Strukturen des Vereins in prä-
gender Weise eingegliedert ist. Hier ergeben sich aber Besonderheiten aus dem Vereins-
recht, die insbesondere die Weisungsbindung und die Entgeltlichkeit des Vorstandsamtes 
betreffen. 

Fehlender Anstellungsvertrag macht keinen Unterschied 

Wird der Vorstand für seine Tätigkeit vergütet, entstehen zwei Rechtsverhältnisse: Zum ei-
nen die Bestellung als Organ, für die im Verein die Regelungen zum Auftrag gelten (sog. 
unentgeltliche Geschäftsbesorgung). Erhält der Vorstand über einen bloßen Aufwandsersatz 
hinaus eine Vergütung für seine Arbeitszeit und Arbeitskraft, besteht daneben ein Dienstver-
trag. 

In der Regel wird hier eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Fehlt ein schriftlicher Vertrag, 
richtet sich die statusrechtliche Beurteilung allein nach der der Satzung. 

Weisungsbindung gegenüber der Mitgliederversammlung 

Typischerweise besteht eine umfassende Weisungsbindung der Vorstandsmitglieder, sowohl 
gegenüber der Mitgliederversammlung als auch gegenüber dem Beschlussorgan Vorstand. 
Das gilt gerade dann, wenn die Satzung keine besonderen Regelungen trifft, weil dass die 
gesetzlichen Vorgaben gelten. Das bedeutet: 

 Die Vorstandsmitglieder unterliegen in vielfältiger Hinsicht Weisungen und sonstigen 
Vorgaben der Mitgliederversammlung. 

 Sie sind an die Grundsatz- und Rahmenbeschlüsse der Mitgliederversammlung  und 
die darin zum Ausdruck kommenden Leitlinien der Vereinsarbeit gebunden. 

 Typischerweise gilt das auch für die Mittelverwendung. 



 
 

 

Vereinsknowhow.de – Vereinsinfobrief Nr. 458 – Ausgabe 14/2023 – 14.09.2023 

Aktuelle Informationen für Vereine und gemeinnützige Organisationen 
Ein Service von vereinsknowhow.de und bnve e.V. 

2 

 Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder und kann sie ohne Angabe 
von Gründen abwählen. 

Das LSG stellt dabei klar, dass es nicht darauf ankommt, ob der Vorstand faktisch maßgebli-
chen Einfluss auf die Beschlüsse der Delegiertenversammlung hatte. Ein solches rein fakti-
sches, nicht rechtlich gebundenes und daher jederzeit änderbares Verhalten ist nicht maß-
geblich. Aus der nur faktischen Nichtwahrnehmung eines Weisungs-, Aufsichts- oder Über-
wachungsrechts darf deswegen nicht auf einen rechtswirksamen Verzicht auf dieses Recht 
geschlossen werden. 

Auch wenn die Satzung das nicht eigens regelt, ergibt sich das aus der gesetzlichen Konzep-
tion des Vereins. Nach § 27 Abs. 3 BGB finden auf die Geschäftsführung des Vorstands die 
für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 BGB entsprechende Anwendung. 
Daraus ergibt sich u.a., dass der Beauftragte nur unter bestimmten Umständen von den Wei-
sungen des Auftraggebers (Mitgliederversammlung) abweichen darf. 

Weisungsbindung gegenüber dem Vorstand 

Die Vorstandsmitglieder im Mehrpersonenvorstand müssen darüber hinaus die Beschlüsse 
des Vorstands beachten. Denn die Organbefugnisse stehen dem Vorstand als Vereinsorgan 
selbst und nicht den einzelnen Organmitgliedern persönlich zu. Einzelne Mitglieder können 
dabei jederzeit überstimmt werden. 

Eingliederung in die Vereinsorganisation 

Neben der Weisungsbindung ist die Eingliederung in die Organisation des Auftragsgebers 
ein wesentliches Kriterium für eine abhängige Beschäftigung. 

Aus Sicht des LSG sprechen folgenden Kriterien für eine Eingliederung: 

 Die Tätigkeit des Vorstands ist sowohl in rechtsgeschäftlicher wie in tatsächlicher Hin-
sicht auf die Förderung des Vereinszwecks ausgerichtet. 

 Ist ein Vorstandmitglied nicht alleinvertretungsberechtigt, braucht es die Einwilligung 
oder Genehmigung eines weiteren Vorstandsmitglieds. Dadurch sind die Vorstands-
mitglieder grundsätzlich zur wechselseitigen Absprache verpflichtet. Das führt zu einer 
Eingliederung in die Vereinsorganisation. 

 Auch die typischerweise arbeitsteiligen Strukturen im Vorstand sind zeigen die organi-
satorische Eingliederung. 

 Typischerweise ist der Vorstand zu einem regelmäßigen Tätigkeitsbericht gegenüber 
der Mitgliederversammlung verpflichtet. 

Einsatz von Hilfskräften spielt keine Rolle 

Ohne Einfluss auf die Statusbeurteilung – so das LSG – bleibt auch, dass ein Vorstandsmitg-
lied sich einer Hilfskraft (Bürokraft) für die Bewältigung seiner Aufgaben bediente. Eine Dele-
gationsbefugnis hat nur dann Bedeutung, wenn sie prägend für eine selbständige Tätigkeit 
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ist. Dazu müsste aber die Vorstandarbeit selbst auf andere Personen übertragen werden 
können und nicht nur Teiltätigkeiten. 

Aufwandsentschädigung 

Das Auftragsrecht sieht in § 670 BGB nur einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen vor. Aufwendungen in diesem Sinn sind alle Vermögensopfer mit Ausnahme der 
eigenen Arbeitszeit und Arbeitskraft, wie z.B. Reisekosten, Post- und Telefonspesen, zusätz-
liche Beherbergungs- und Verpflegungskosten etc. Pauschalen, die nicht tatsächlich ent-
standenen Aufwand abdecken, gehören dazu ebenso wenig wie Zahlungen dafür, dass der 
Beauftragte durch die Übernahme seines Amtes zeitweise verhindert ist, seine Arbeitskraft 
im eigenen Beruf oder Unternehmen einzusetzen.  

Werden über diesen bloßen Aufwandsersatz hinaus Zahlungen für die Vorstandsarbeit ge-
leistet, handelt es sich um Vergütungen für Arbeitszeit und Arbeitskraft. Ein pauschaler Auf-
wandsersatz (ohne Einzelnachweise) läge nur vor, wenn den Zahlungen annähernd gleich 
hohe Aufwendungen gegenüberstehen. 

Fazit 

Die detaillierten Ausführungen des LSG zeigen, dass die Vorstandstätigkeit nur in seltenen 
Ausnahmefällen selbstständig ausgeübt werden kann. Dazu müssten Satzung und Dienst-
vertrag die Weisungs- und Kontrollbefugnisse der Mitgliederversammlung und der anderen 
Vorstandsmitglieder auf völlig unübliche Weise einschränken. 

 

 

 

2. Digitales Spendenverfahren und Zuwendungsempfängerregister 

Die elektronische Spendenbescheinigung steht schon sei vielen Jahren auf der Agen-
da des Gesetzgebers. Umgesetzt werden soll sie mit dem Aufbau des Zuwendungs-
empfängerregisters. 

Bereits mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde die Einführung des sogenannten Zuwen-
dungsempfängerregisters ab dem 1.01.2024 beschlossen. Es soll zu diesem Zeitpunkt online 
gehen. 

Das Zuwendungsempfängerregister, d.h. ein Online-Register aller Organisationen, die für 
erhaltene Zuwendungen (Spenden) Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) aus-
stellen dürfen, dient u.a. dazu, die manuelle Ausstellung dieser Bestätigungen durch Online-
Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu ersetzen. Das Zuwendungsemp-
fängerregister soll die Organisationen in Deutschland und in Europa auflisten, für die die 
deutsche Finanzverwaltung den Spendenabzug anerkennt. Dazu gehören neben steuerbe-
günstigten Körperschaften auch politische Parteien. 
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Die Finanzverwaltung wird das Register selbst aufbauen. Eine Mitwirkung der betroffenen 
gemeinnützigen Organisationen ist also nicht erforderlich. 

Das Projekt der digitalen Zuwendungsbestätigung umfasst neben dem Register auch die 
Entwicklung einer digitalen Spendenanwendung mit Schnittstellen zur Finanzverwaltung. Die 
Daten über die geleistete Spende sollen automatisch ans Finanzamt übertragen werden. Das 
Ausstellen einer eigenen Zuwendungsbestätigung kann damit entfallen. 

Hinweis: Ein vereinfachtes Verfahren gilt bisher nur für Kleinspenden bis 300 Euro. Hier ge-
nügt der Zahlungsnachweis der Bank (Kontoauszug) für den Spendenabzug. Daneben gibt 
es zwar ein „automatisiertes“ Verfahren. Das erlaubt aber lediglich den Verzicht auf eine ei-
genhändige Unterschrift und den Versand der Zuwendungsbestätigung in digitaler Form (z.B. 
als PDF). Diese digitalen Belege müssen aber einzeln ausgestellt und verschickt werden. Es 
wird also nur der Papiervordruck elektronisch abgebildet. 

Mit dem Zuwendungsempfängerregister und der Spendenanwendung soll sich das ändern. 
Die automatische Übermittlung der Spendeninformationen soll zu einer spürbaren Entlastung 
bei Spendenempfänger und Finanzverwaltung führen. 

Weil das Register öffentlich einsehbar ist, kann es auch das Vertrauen in die mit der Spende 
unterstützten Einrichtungen und die tatsächliche gemeinwohlbezogene Verwendung der 
Spendenmittel erhöhen. 
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